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koasequent&aiS^^^feXo-3bo%̂ n.*io|f, keine Kontakt auf nahmen zu
Verhafteten und Strafgefangenen hergestellt werden können
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und Einblicke in die Regimeverhältnisse der UHA auf das uji-
000104umgänglich°,no-fcwen.dige-̂ 4a£- zu reduzieren sind.ö»r cCx-t ^ dLt*.. ÜQ. ' it mifvoerenger Zusammenarbeff mi t~vQ er Linie XI, -igL_Berejebz=dea 

'M£S---mî -ner--HA..IX/24-, ist dieSroperative Abwürarbeit unter 
den Anliegern/Anwohnern zu organisieren mit dem Ziel, aus- t
sagefähig zur "Wer ist wer?"-Problematik zu sein.
Entsprechend der territorialen Lage der UHA ist die Verant
wortlichkeit konkret zu bestimmen» die Anlieger/Anwohner per
sonell zu erfassen» zu überprüfen und bei entsprechender ope
rativer Relevanz die operative Bearbeitung der betreffenden 
Person(en) zu veranlassen.

c Über die zuständige Kreisdienststelle des MfS ist auf der 
Grundlage der VereL nbarung mit den örtlichen Organen über 
zuzugsbeschränkte Gebiete zu sichern, daß in der unmittel
baren Umgebung der UHA, insbesondere in Wohnhäusern mit 
Einsichtmöglichkeiten in die Objekte der UHA, >
- Personen mit absolut feindlichen Einstellungen,

Personen, die bereits wegen Terror-, Gewalt- und anderen 
staatsfeindlichen Handlungen vorbestraft sind oder die 
zu Gewalt Handlungen neigen,
Personen, die aufgrund von Aktivitäten des politischen.Untergrundes oder feindlich-negativer Demqnstrativhandlungen 
operativ angefallen sind, x

keine Zuzugsgenehmigung erhalten. . i

©

Auch das Anbringen vonlsichtblendenjan neuralgischen Stellen sollte entsprechend dem Charakter des Objektes der UHA und 
der Spezifik der Lage geprüft werden. i

v_!&r <> - ■ -Mit denKLinien II und VIII sind die entsprechenden objektbezo- _
genen Informationsbeziehungen festzulegen, um zu sichern, daßalle operativ interessierenden Informationen zu vgrdäch- ^tigen Personen- und Fährzeugbawegunget^und anderenfs'achver- ^
halten erfaßt und der für die sirrhentinag dem Anlieger*/An- nisn f ni j
wohnem verantwortlichen Diensteinheit übermittelt werden.

*Mvv K
Bewährt hat sich das^I^gW mit den territorial zuständigen Dienststellen der DVP.Es ist erforderlich — in enger Kcroriüî ti/'A’fc,.und Huaammoinui'beJrt mit detuLei de 3^

?rn der Dienst einheit©**, 
[on hk~g^eigerish=fce-ferniorucgder Linie VII — daß die Leiter ^ Vereinbarungen mit den Dienststellen der DVP treffen hinsicht

lich der Gewährleistung einer hohen öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Anliegerbereich der UHA, wie z. B.
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©*- schwerpunktmäßiger Einsatz von Streifenposten der Schutz- 
polizei und FStW-Streifen,

- Ermittlungen über Anwohner,


